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Geschäftsbedingungen für Dienst-, Werk- und Kaufverträge der BTC Business 
Technology Consulting AG, Oldenburg 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Gegenstand des Vertrages 
 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen gelten für Dienst-
verträge, Werkverträge und 
Kaufverträge. Wird im Einzelfall 
die Erstellung eines Werkes ge-
schuldet, gelten zusätzlich zu 
Abschnitt I und IV die Regelun-
gen in Abschnitt II dieser Ver-
tragsbedingungen. Für Kaufver-
träge finden ergänzend zu Ab-
schnitt I und IV die Regelungen 
in Abschnitt III dieser Vertrags-
bedingungen Anwendung.  

 
1.2 BTC erbringt für den Auftragge-

ber (im Folgenden AG) Leistun-
gen nach dem bei Auftragsertei-
lung gültigen Stand der Technik.  

 
1.2 Der jeweilige Leistungsumfang 

ergibt sich aus den schriftlichen 
Spezifikationen der zwischen 
den Parteien einzelvertraglich 
getroffenen Regelungen.  
Leistungs- und Qualitätsbe-
schreibungen der BTC AG stel-
len keine Beschaffenheitsgaran-
tien oder sonstige Garantien 
dar. Garantien bedürfen immer 
einer ausdrücklichen und schrift-
lichen Bestätigung durch BTC. 

 
§ 2 Vergütung 
 
2.1 Soweit nicht anders vereinbart 

oder aufgrund der Eigenart der 
vertraglich geschuldeten Leis-
tung in anderer Form zu vergü-
ten, erhält BTC eine Vergütung 
nach Aufwand in Form von Ta-
gessätzen gemäß ihrer jeweils 
gültigen Preisliste. Ein Tages-
satz deckt eine Arbeitsleistung 
von 8 Stunden pro Tag ab. Dar-

über hinausgehende oder ge-
ringere Arbeitsleistungen wer-
den anteilig vergütet. Die Ta-
gessätze beziehen sich auf Ak-
tivitäten, die in der Zeit von 
montags bis freitags zwischen 
6:00 und 20:00 Uhr erbracht 
werden. Werden Mitarbeiter der 
BTC mit Genehmigung des AG 
außerhalb der vorgenannten 
Zeit tätig, erhöht sich der antei-
lige Tagessatz wie folgt: 

 
- bei Nachtarbeit  25 % 
- bei Samstagsarbeit 50 % 
- bei Sonntagsarbeit 75 % 
- bei Feiertagsarbeit        100 % 
 

2.2 Die vereinbarte Vergütung der 
BTC AG bleibt mindestens bis 
zum Ende des Kalenderjahres, 
in dem der jeweilige Vertrag ge-
schlossen wurde, gültig. Danach 
werden sich AG und BTC auf 
Basis der für das folgende Ka-
lenderjahr geltenden BTC-
Preisliste einmal jährlich über 
eine angemessene Anpassung 
der Tagessätze verständigen. 

 
2.3 Bei Abrechnung nach Aufwand 

halten die Mitarbeiter der BTC 
AG die täglichen Arbeitszeiten 
unter Angabe der bearbeiteten 
Position des Vertrages in einem 
Tätigkeitsbericht fest. Es wird 
monatlich gegen Vorlage der 
Tätigkeitsberichte abgerechnet. 

 
2.4 Für Leistungen, welche BTC 

nicht am Ort ihrer Geschäftsstel-
le erbringt, werden bei Abrech-
nung nach Aufwand gesondert 
Fahrzeiten, -kosten, Spesen 
und gegebenenfalls Übernach-
tungskosten in Rechnung ge-
stellt, deren Höhe sich aus der 
jeweiligen individuellen Verein-
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barung ergibt.  Soweit nicht ge-
sondert vereinbart, ist BTC be-
rechtigt, nach tatsächlichem 
Aufwand abzurechnen. 

 
2.5 Für Reisezeiten werden je 

Stunde die Hälfte des Stunden-
satzes berechnet. 

 
2.6 Alle Preise verstehen sich zu-

züglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 
2.7 Zahlungen sind zwei Wochen 

ab Rechnungsdatum ohne Ab-
züge fällig. 

 
2.8 Ware bleibt bis zur vollständigen 

Zahlung im Eigentum der BTC 
AG. 

 
2.9   Gegen Ansprüche der BTC AG 

kann der AG nur dann aufrech-
nen oder ein Zurückbehaltungs-
recht geltend machen, wenn die 
Gegenforderung unbestritten 
oder rechtskräftig ist. 

 
§ 3 Durchführung, Mitwirkung 

des Auftraggebers 
 
3.1 Der AG benennt einen fachlich 

kompetenten Ansprechpartner, 
der BTC kurzfristig die notwen-
digen Informationen gibt, die er-
forderlichen Unterlagen zur Ver-
fügung stellt, Gesprächspartner 
benennt und Entscheidungen 
trifft oder sie herbeiführen kann. 
Die BTC AG benennt ihrerseits 
einen Projektverantwortlichen, 
der Abstimmungen vorbereiten 
und Entscheidungen herbeifüh-
ren kann. 

 
3.2 Damit BTC verbindliche Fristen 

und Termine einhalten kann, ist 
sie auf die Unterstützung des 
AG angewiesen. Dieser ver-
pflichtet sich daher, die zur Leis-
tungserbringung erforderlichen 

Tätigkeiten der BTC AG nach 
besten Kräften zu unterstützen. 
Sofern BTC bei dem AG tätig 
wird, schafft der AG dafür recht-
zeitig und unentgeltlich alle Vo-
raussetzungen im Bereich sei-
ner Betriebssphäre und hält die-
se während der Dauer der Leis-
tungserbringung aufrecht. Er 
wird insbesondere 

 
a) die erforderlichen Mitwir-

kungsleistungen vollständig 
und rechtzeitig erbringen, 

 
b) den Zugang zu den Räumen 

sowie zu den vom Vertrag 
umfassten Systemen gestat-
ten, soweit es die Erfüllung 
der vertraglichen Verpflich-
tungen erfordert, auch au-
ßerhalb vereinbarter Ein-
satzzeiten, 

 
c) geeignete Arbeitsplätze ein-

schließlich Telefon zur Ver-
fügung stellen, 

 
d) die erforderliche Entwick-

lungsumgebung mit der er-
forderlichen Zahl von Termi-
nals und weitere Hilfsmittel 
zur Verfügung stellen, 

 
e) soweit es der Vertragszweck 

erfordert, Telefonverbindun-
gen, Rechner und Daten-
übertragungsleitungen funk-
tionsbereit zur Verfügung 
stellen, 

 
f) das Operating sowie die 

Systempflege wahrnehmen 
und 

 
g) die erforderlichen Genehmi-

gungen, Ermächtigungen 
und Zugangsberechtigungen 
beschaffen. 
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3.3 Der AG wird in regelmäßigen 
Abständen nach den Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Daten-
verarbeitung Datensicherungen 
durchführen, die das Gesamt-
Software-System umfassen. Der 
AG schützt seinen Datenbe-
stand darüber hinaus durch Si-
cherungsmaßnahmen, die dem 
Stand der Technik entsprechen, 
vor Viren. 

 
3.4 Erfüllt eine Vertragspartei ihre 

Mitwirkungspflichten nicht oder 
nicht rechtzeitig, und entstehen 
dadurch Verzögerungen oder 
Mehraufwand, kann die jeweils 
andere Vertragspartei entspre-
chende Änderungen des Zeit-
plans und der Vergütung ver-
langen. Eine Vertragspartei 
kann ferner der jeweils säumi-
gen Vertragspartei eine ange-
messene Nachfrist zur Erbrin-
gung der ihr obliegenden Leis-
tungen setzen, mit der Erklä-
rung, den Gesamtvertrag bei 
Fristablauf zu kündigen. 

 
3.5 Innerhalb des Rahmens, den 

der konkrete Einzelvertrag vor-
gibt, erledigt BTC die ihr über-
tragenen Aufgaben eigenver-
antwortlich. Vorbehaltlich konk-
ret, in schriftlicher Form verein-
barter Pflichten oder Spezifikati-
onen, hat der AG keine Wei-
sungsbefugnis und ist nicht zu 
fachlichen und organisatori-
schen Vorgaben berechtigt. 
BTC wird jedoch stets bemüht 
sein, Wünschen des AG Rech-
nung zu tragen. 

 
3.6 BTC ist berechtigt, Leistungen 

an Unterauftragnehmer zu ver-
geben. 

 

§ 4 Änderung der Leistung 
 
4.1 Ein Änderungswunsch der im 

Einzelvertrag vereinbarten Auf-
gabenbeschreibung kann so-
wohl von dem AG als auch von 
BTC ausgehen. Jeder Ände-
rungswunsch ist schriftlich zu 
formulieren und dem verant-
wortlichen Ansprechpartner zu 
übergeben. 

 
4.2 Geht der Änderungswunsch von 

dem AG aus, untersucht BTC, 
sofern sie zur Durchführung der 
Änderung bereit ist, innerhalb 
einer zu vereinbarenden Frist 
den Änderungswunsch und de-
ren Auswirkungen. Sodann er-
stellt sie ein schriftliches Nach-
tragsangebot. Der AG wird BTC 
in angemessener Frist benach-
richtigen, ob er das Nach-
tragsangebot annimmt. Das 
Kündigungsrecht des AG nach § 
11 bleibt unberührt. 

 
4.3 Erfordert ein Änderungswunsch 

eine umfangreiche Prüfung 
durch BTC, ob und zu welchen 
Bedingungen die Änderung 
durchführbar ist, so kann BTC 
hierfür die Vereinbarung einer 
zusätzlichen Vergütung verlan-
gen. 

 
4.4 Solange die Vertragspartner 

keine Einigung über die Durch-
führung der Änderung erzielen, 
setzt BTC die Erfüllung des be-
stehenden Vertrages ohne ent-
sprechende Änderung fort. 

 
4.5 Erfordert der Änderungswunsch 

des AG eine Unterbrechung der 
Leistungserbringung, so kann 
BTC für die Dauer der Unter-
brechung die vereinbarte Vergü-
tung sowie die entsprechende 
Erhöhung eines vereinbarten 
Festpreises verlangen, wenn 
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und soweit die von der Unter-
brechung betroffenen Arbeit-
nehmer der BTC AG oder sons-
tigen von ihr eingesetzten Per-
sonen oder Unternehmen nicht 
anderweitig sinnvoll eingesetzt 
werden können. Ausführungs-
fristen verlängern sich um die 
Zahl der Kalendertage, an de-
nen wegen des Änderungswun-
sches die vertraglichen Arbeiten 
unterbrochen werden mussten 
sowie um eine angemessene 
Wiederanlauffrist. 

 
4.6 Änderungen des Leistungsum-

fanges sind in einem schriftli-
chen Nachtrag zum Einzelver-
trag zu vereinbaren. 

 
§ 5 Geheimhaltung/Schutzrechte 
 
5.1 BTC verpflichtet sich, alle im 

Rahmen dieses Vertragsver-
hältnisses erlangten Kenntnisse 
von vertraulichen Informationen 
und Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen, auch wenn diese 
nicht als solche gekennzeichnet 
sind, zeitlich unbegrenzt ver-
traulich zu behandeln, nicht Drit-
ten zugänglich zu machen oder 
zum eigenen Nutzen zu ver-
wenden. Gleiches gilt für perso-
nenbezogene Daten, die unter 
die Bestimmungen des Daten-
schutzes fallen. BTC wird alle 
Personen, die sie zur Leis-
tungserbringung einsetzt, zur 
Wahrung der Vertraulichkeit 
verpflichten. 

 
5.2 Die Verpflichtung zur vertrauli-

chen Behandlung gilt nicht für 
Ideen, Modelle, Konzepte, Me-
thoden, Techniken und sonsti-
ges bedeutsames Know-how 
sowie für Informationen, welche 
BTC bereits bekannt sind oder 
ohne Zusammenhang mit dem 

Auftragsverhältnis bekannt wer-
den. 

 
§ 6 Nutzungs- und Eigentums-

rechte 
 
6.1 Arbeitsergebnisse im Sinne die-

ses Vertrages sind Auswertun-
gen, Planungs- und Konzeptun-
terlagen, Programmmaterial ein-
schließlich zugehöriger Doku-
mentation, Berichte, Zeichnun-
gen und ähnliches. 

 
6.2 Der AG erhält, soweit individuell 

nichts anderes vereinbart wur-
de, an den im Rahmen des 
Leistungsumfangs erstellten Ar-
beitsergebnissen der BTC AG 
nach vollständiger Bezahlung 
ein einfaches, nicht ausschließ-
liches, nicht übertragbares und 
unwiderrufliches Nutzungsrecht. 
Der AG ist berechtigt, die indivi-
duell erstellten Arbeitsergebnis-
se zu eigenen Zwecken zu be-
arbeiten, zu vervielfältigen, vor-
zuführen.  

 

§ 7 Fremde Rechte 
 
7.1 Der AG kann BTC, soweit im 

Vertrag vorgesehen, Arbeitser-
gebnisse Dritter zur Erstellung 
des Leistungsgegenstandes, zur 
Bearbeitung oder für andere 
Umgestaltungen zur Verfügung 
stellen. 

 
7.2 Der AG wird sicherstellen, dass 

die Nutzungsbedingungen für 
Arbeitsergebnisse Dritter einer 
Erstellung des Leistungsgegen-
standes mit den vertraglich ver-
einbarten Nutzungsrechten, ei-
ner Bearbeitung sowie der Ver-
wertung und/oder Veröffentli-
chung der Bearbeitung nicht 
entgegenstehen. 
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7.3 Der AG stellt BTC und ihre Un-
terauftragnehmer von jeglicher 
Haftung für Ansprüche Dritter 
frei, die auf einer Verwendung 
dieser Arbeitsergebnisse beru-
hen. 

 
§ 8 Termine, Höhere Gewalt 
 
8.1 Fristen und Termine für BTC 

sind grundsätzlich unverbindlich, 
es sei denn, sie werden im Ver-
trag ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet. 

 
8.2 Soweit eine Ursache, welche 

BTC nicht zu vertreten hat, ins-
besondere höhere Gewalt und 
andere Hindernisse, wie Streik 
oder Aussperrung, Betriebsstö-
rungen, Störungen bei Eigenbe-
lieferungen oder mangelnde Mit-
wirkung des AG, die Vertragser-
füllung beeinträchtigt, kann BTC 
eine angemessene Verschie-
bung von Terminen und Fristen 
verlangen. 

 
§ 9 Haftung 
 
9.1 Bei Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit sowie bei Fehlen einer 
zugesicherten Eigenschaft haf-
tet BTC für alle darauf zurückzu-
führenden Schäden unbe-
schränkt. 

 
9.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 

BTC nur, wenn sie hierdurch mit 
ihrer Leistung in Verzug geraten 
ist, wenn ihre Leistung unmög-
lich geworden ist oder wenn 
BTC eine wesentliche Pflicht 
verletzt hat. In diesen Fällen 
haftet BTC für darauf zurückzu-
führende Personenschäden un-
beschränkt, für Sach- und Ver-
mögensschäden, mit deren Ein-
tritt bei Vertragsabschluss ver-
nünftigerweise zu rechnen war, 
ist die Haftung in der Höhe je-

doch nach den allgemeinen 
Grundsätzen von Treu und 
Glauben, wie der Unverhältnis-
mäßigkeit zwischen Höhe der 
vertraglichen Vergütung und der 
Schadenshöhe, begrenzt. 

 
9.3 Für den Verlust von Daten und 

deren Wiederbeschaffung haftet 
BTC nur dann, wenn ein solcher 
Verlust durch angemessene Da-
tensicherung des AG gemäß 3.3 
nicht vermeidbar gewesen wäre. 
Entsprechendes gilt auch für die 
Zerstörung und Beeinträchti-
gung von Daten durch Viren. 

 
9.4 Die Haftung für alle übrigen 

Schäden ist ausgeschlossen, 
wobei die Haftung nach den 
Vorschriften des Produkthaf-
tungsgesetzes unberührt bleibt. 

 
9.5 Die vorstehenden Haftungsrege-

lungen gelten für die Haftung 
der BTC AG sowie für die eige-
ne Haftung ihrer Mitarbeiter, Er-
füllungs- und Verrichtungsgehil-
fen – gleich aus welchem 
Rechtsgrund. 

 
§ 10 Treuepflicht 
 
10.1 AG und BTC verpflichten sich 

zu gegenseitiger Loyalität. Zu 
unterlassen ist insbesondere die 
aktive Abwerbung von Mitarbei-
tern des anderen Vertragspart-
ners.  

 
10.2 Weiterhin verpflichtet sich der 

AG keinen Mitarbeiter der BTC 
AG während der Laufzeit des 
Vertrages sowie innerhalb von 
12 Monaten nach Ablauf des 
Vertrages auf eigene Rechnung 
oder durch Dritte einzustellen 
oder anderweitig zu beschäfti-
gen, es sei denn, der jeweils 
andere Vertragspartner stimmt 
vorher schriftlich zu. 
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§ 11  Vertragsdauer, Kündigung 
von Vertragsverhältnissen 

 
11.1 Schließen AG und BTC einen 

befristeten oder unbefristeten 
Projekteinzelauftrag, können 
beide Parteien diesen mit einer 
Frist von drei Monaten zum Mo-
natsende kündigen. 

 
11.2 Das Recht beider Parteien auf  

außerordentliche – auch fristlo-
se – Kündigung bleibt unberührt. 

 
11.3 Kündigungen bedürfen der 

Schriftform. 
 
 
II. Besondere Bestimmungen für 

Werkverträge 
 
§ 12 Abnahme 
 
12.1 Wird ein Werk geschuldet, wird 

BTC dem AG die Bereitstellung 
des Werkes zur Abnahme min-
destens zwei Wochen vorher 
schriftlich ankündigen und ihm 
am Bereitstellungszeitpunkt ein 
Inventar der abzunehmenden 
Unterlagen bzw. der Software-
Komponenten und Dokumenta-
tionen übergeben. Mit der Be-
reitstellung zur Abnahme be-
ginnt die zweiwöchige Abnah-
mefrist. 

 
12.2 Die Abnahmeprüfung wird durch 

ein Abnahmeprotokoll dokumen-
tiert, in dem der AG festgestellte 
Fehler vermerkt, diese be-
schreibt und kategorisiert. So-
weit keine Fehler der Priorität 1 
(12.3) aufgetreten sind, ist die 
Abnahme zu erklären. Das Ab-
nahmeprotokoll ist von beiden 
Vertragsparteien zu unterzeich-
nen. 

 

12.3 Während der Abnahmeprüfung 
festgestellte Fehler werden wie 
folgt eingestuft: 

 
a) Priorität 3: Keine bedeuten-

den Auswirkungen auf Funk-
tionalität und Nutzbarkeit. 
Die Nutzung ist nicht oder 
nur unwesentlich einge-
schränkt. 

 
b) Priorität 2: Die Nutzung ist 

nicht soweit beeinträchtigt, 
dass das Werk nicht genutzt 
werden kann. Der Fehler 
kann mit organisatorischen 
oder sonstigen wirtschaftlich 
vertretbaren Hilfsmitteln um-
gangen werden. 

 
c) Priorität 1: Bedeutende 

Auswirkungen auf die Nutz-
barkeit, bei der der Fehler 
nicht mit organisatorischen 
oder sonstigen Hilfsmitteln 
umgangen werden kann. 

 
12.4 Fehler der Priorität 2 werden, 

soweit möglich, noch während 
der Abnahmeprüfung behoben. 
Nach der Abnahme verbleiben-
de Fehler der Priorität 3 und 2 
werden im Rahmen der Ge-
währleistung gemäß einem ge-
meinsam zu erstellenden Zeit-
plan behoben. 

 
12.5 Das Werk gilt als abgenommen, 

wenn vier Wochen nach Bereit-
stellung zur Abnahmeprüfung 
die Nutzbarkeit des Werkes 
nicht wegen gemeldeter Fehler 
der Priorität 1 eingeschränkt ist. 
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§ 13 Gewährleistung 
 
13.1 BTC gewährleistet, dass ihre 

Arbeitsergebnisse der Aufga-
benbeschreibung des jeweiligen 
Einzelvertrages entsprechen 
und nicht mit Fehlern behaftet 
sind, die die nach dem Vertrag 
vorausgesetzte Nutzung bzw. 
Tauglichkeit aufheben oder 
mindern. Die Gewährleistungs-
frist beginnt mit der Abnahme 
und beträgt 12 Monate. 

 
13.2 BTC leistet in erster Linie durch 

Nachbesserung Gewähr. Der 
AG kann eine angemessene 
Frist für die Beseitigung des 
Fehlers mit der Erklärung set-
zen, dass er die Beseitigung des 
Fehlers nach dem Ablauf der 
Frist ablehnt. Schlägt die Nach-
besserung fehl, kann der AG 
nach seiner Wahl Herabsetzung 
der Vergütung oder Rückgän-
gigmachung des Vertrages ver-
langen. 

 
13.3 Die Gewährleistung erlischt, 

wenn der AG das DV-Verfahren 
oder sonstige Werke ändert o-
der anderweitig eingreift, es sei 
denn, dass er nachweist, dass 
er für den Fehler nicht ursäch-
lich ist. 

 
 
III. Besondere Bestimmungen für 

Kaufverträge 
 
§ 14 Lieferung, Gefahrübergang, 

Erfüllungsort 
 
14.1 BTC überlässt den Kaufgegen-

stand ausschließlich gemäß der 
vertraglich vereinbarten Be-
schaffenheit. 

 
14.2 Wenn nicht anders vereinbart, 

erfolgt der Versand in einer ge-
eigneten Versandart nach Wahl 

der BTC AG. Die Versandkosten 
trägt der AG. Im Falle des Ver-
sands geht die Gefahr mit dem 
Zeitpunkt der Versendung oder 
der Mitteilung der Versandbe-
reitschaft auf den AG über. An-
sonsten geht die Gefahr mit 
Übergabe des Kaufgegenstan-
des auf den AG über. Eine Ver-
sicherung gegen Bruch-, Trans-
port- und Feuerschäden erfolgt 
durch den AG. 

 
14.3 Erfüllungsort ist der Sitz der 

Firma BTC. 
 
§ 15 Untersuchungs- und Rüge-

pflicht 
 
15.1 Der AG wird den Kaufgegen-

stand unverzüglich nach Abliefe-
rung untersuchen, insbesondere 
im Hinblick auf die Vollständig-
keit der Datenträger und Doku-
mentationen sowie der Funkti-
onsfähigkeit grundlegender Pro-
grammfunktionen. Mängel, die 
hierbei festgestellt werden oder 
feststellbar sind, müssen BTC 
unverzüglich schriftlich gemeldet 
werden. Die Mängelrüge muss 
in nachvollziehbarer Form unter 
Angabe der für die Mängeler-
kennung zweckdienlichen In-
formationen erfolgen. 

 
15.2 Mängel, die im Rahmen der be-

schriebenen ordnungsgemäßen 
Untersuchung nicht feststellbar 
sind, müssen unverzüglich nach 
Entdeckung unter Einhaltung 
der in § 5.1 dargelegten Rüge-
anforderungen gerügt werden. 

 
15.3 Bei einer Verletzung der Unter-

suchungs- und Rügepflicht gilt 
der Kaufgegenstand in Anse-
hung des betreffenden Mangels 
als genehmigt. 
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§ 16 Gewährleistung 
 
16.1 Für Kaufgegenstände gelten die 

Regelungen des § 13 entspre-
chend, wobei an die Stelle der 
Abnahme die Ablieferung tritt. 

 
 
IV Schlussbestimmungen 
 
17.1 Der jeweilige Einzelvertrag und 

seine Änderungen und Ergän-
zungen bedürfen der Schrift-
form. Ebenfalls gilt dies für die 
Schriftformklausel selbst.  

 
17.2 Mündlich, telefonisch, per Fax 

oder E-Mail erteilte Aufträge des 
AG sind auch ohne dessen 
schriftliche Bestätigung rechts-
verbindlich, bedürfen jedoch der 
schriftlichen Annahme durch 
BTC. 

 
17.3 Es gelten ausschließlich die All-

gemeinen Geschäftsbedingun-
gen der BTC AG, mit denen sich 
der AG bei Auftragserteilung 
einverstanden erklärt, und zwar 
ebenso für künftige Verträge, 
auch wenn nicht ausdrücklich 
auf sie Bezug genommen ist, 
sie aber dem AG bei einem von 
BTC bestätigten Auftrag zuge-
gangen sind. Wird der Auftrag 
abweichend von den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der 
BTC AG erteilt, so gelten auch 
dann nur die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der BTC 
AG, selbst wenn BTC nicht wi-
derspricht. Abweichungen gel-
ten also nur, wenn sie von BTC 
ausdrücklich schriftlich aner-
kannt worden sind.  

 
17.4 Die Bestimmungen des Ange-

bots der BTC AG bzw. des je-
weiligen, zwischen den Parteien 
geschlossenen Vertrages, ha-
ben Vorrang gegenüber den      

- etwaig widersprechenden - 
Klauseln dieser Geschäftsbe-
dingungen. 

 
17.5 Alle Ansprüche des AG gegen 

BTC verjähren, sofern es recht-
lich zulässig ist und hier bzw. im 
Einzelvertrag nichts anderes ge-
regelt ist, fünf Jahre nach Been-
digung eines Dienstvertrages, 
nach Abnahme eines Werkes 
bzw. nach Ablieferung eines 
Kaufgegenstandes. 

 
17.6 Gerichtsstand ist Oldenburg. 
 
17.7 Sollten einzelne Vertragsbe-

stimmungen mit dem bestehen-
den Gesetz nicht übereinstim-
men oder mit künftigen Geset-
zen in Nichtübereinstimmung 
geraten, so sind sie durch recht-
lich einwandfreie Bestimmun-
gen, die dem Vertragszweck 
entsprechen, zu ersetzen. Der 
Vertrag als Ganzes wird 
dadurch nicht berührt. Das glei-
che gilt für die Ergänzung etwa-
iger Vertragslücken. 

 
 


